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Satzung des Vereins „Deutsche Dupuytren-Gesellschaft e.V.“ 
 
 
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 
Der Verein führt den Namen „Deutsche Dupuytren-Gesellschaft e.V.“ (im Folgenden „der 
Verein“ genannt). Er ist in das Vereinsregister eingetragen. Der Verein ist der Nachfolger des 
„Dupuytren e.V.“.  

Der Verein hat seinen Sitz in Westerbuchberg 60b, 83236 Übersee, Landkreis Traunstein. 

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Vereinszweck 
 
Der Zweck des Vereins ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege. Der 
Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Förderung der Therapie des 
Morbus Dupuytren und verwandter Krankheiten, z.B. Morbus Ledderhose. Dazu gehört die 
Vermittlung von Informationen, zum Beispiel im Internet, über bereits existierende, 
wissenschaftlich begründete Heilmethoden, die als Alternative oder Ergänzung zu 
chirurgischen Eingriffen eingesetzt werden können. Ebenso gehört dazu die Unterstützung 
von Forschung zur Früherkennung, Prävention und Therapie des Morbus Dupuytren und 
verwandter Krankheiten, die Vermittlung von praktischer Erfahrung von Patienten mit 
Therapieansätzen und die Förderung von Therapiegruppen. 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; 
er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Wer Tätigkeiten im 
Dienst des Vereins ausübt, kann hierfür durch entsprechenden Vorstandsbeschluss nach 
Haushaltslage eine angemessene Vergütung oder eine Ehrenamtspauschale erhalten. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
§ 4 Mitglieder 
 
Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Der Antrag auf Aufnahme in 
den Verein ist schriftlich beim Vorstand einzureichen. Über die Aufnahme entscheidet der 
Vorstand. 

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod, durch Austritt oder durch Ausschluss aus dem Verein. 
Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Über den Ausschluss 
entscheidet der Vorstand. 

Von den Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben, dessen Höhe die Mitgliederversamm-
lung festsetzt. 
 
§ 5 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. Der Vorstand besteht 
aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem 3. Vorsitzenden, dem Schriftführer und 
dem Kassenwart. Vertretungsberechtigter Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der 1. 
Vorsitzende, der 2. Vorsitzende und der 3. Vorsitzende. Jedes Vorstandsmitglied vertritt 
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einzeln. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. Die 
Vorstandsmitglieder bleiben auch nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht durch diese 
Satzung anderen Vereinsorganen vorbehalten sind. Über die Sitzung des Vorstands ist ein 
Protokoll aufzunehmen, das Ort, Zeit, die Namen der Teilnehmer, die Beschlüsse und das 
Abstimmungsergebnis enthält. 
 
§ 6 Kassenführung 
 
Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden in erster Linie aus 
Beiträgen und Spenden aufgebracht. 

Der Vorstand bzw. der Kassenwart hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und eine 
Jahresrechnung zu erstellen. Die Jahresrechnung ist der Mitgliederversammlung zur 
Genehmigung vorzulegen. 
 
§ 7 Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

 Entgegennahme der Berichte des Vorstands 

 Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrags 

 Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder 

 Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Vorstand 

 Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des 
Vereins. 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich mindestens einmal statt. Außerdem 
muss die die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es 
erfordert oder wenn die Einberufung von einem Fünftel der Mitglieder unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe schriftlich vom Vorstand verlangt wird. Jede Mitgliederversammlung 
wird vom 1. Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 2. Vorsitzenden oder 3. 
Vorsitzenden, unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch persönliche 
Einladungsschreiben einberufen. Dabei ist die vorgesehene Tagesordnung mitzuteilen. 

In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied stimmberechtigt. Beschlussfähig ist jede 
ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung, bei der mindestens ein Viertel der 
Mitglieder erschienen ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorsitzende verpflichtet, innerhalb 
von spätestens vier Wochen eine neue Mitgliederversammlung zu veranstalten. Diese ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfähig. Über die 
Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Schriftführer und dem 
Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. 
 
§ 8 Auflösung 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins an den „Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V.“ , 
München, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser 
Satzung zu verwenden hat. 
 
 
Tag der Errichtung der Satzung: 25. Oktober 2003, geändert: 23. September 2011 


